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Gasgeneratoren, Druckgießmaschinen), sind nidit- 
brennbare oder schwerbrennbare Druckflüssigkeiten 
zu verwenden.“

§3
§ 8  Abs. 5 der Arbeitsschutzanordnung 530/1 vom

23. April 1968 — Grundsätze für Maschinen und Trieb
werke — erhält folgende Fassung:

„(5) Durch besondere Maßnahmen, z. B. durch Ver
schluß des Hauptschalters, Entfernen der Sicherun
gen, Einbau von iBlindscheiben, ist unbefugtes Inbe
triebsetzen der Maschinen während der Instandhal- 
tungs- und Instandsetzungsarbeiten zu verhindern.“

§4
§ 10 der Arbeitssdiutzanordnung 530/1 vom 23. April 

1968 — Grundsätze für Maschinen und Triebwerke — 
eihält folgende Fassung:

„(1) Die Bestimmungen dieser Arbeitssdiutzanord
nung sind für alle ab 1. Januar 1970 zu liefernden 
Maschinen und Triebwerke bindend. Die zum Zeit
punkt des Inkrafttretens dieser Arbeitssdiutzanord
nung vorhandenen bzw. bis zum 1. Januar 1970 aus

gelieferten Maschinen und Triebwerke müssen ab 
1. Juli 1970 den Bestimmungen dieser Arbeitssdiutz
anordnung entsprechen.

(2) Abweichend von Abs. 1 ist die Bestimmung des 
§6  Abs. 3 letzter Satz unverzüglich, längstens bis 
30. Juni 1972, durchzuführen. In der Zwischenzeit bis 
zur Durchführung dieser Bestimmung ist den Gefähr
dungen durch sidierheitstedmisdie Mittel und/oder 
organisatorische Maßnahmen weitestgehend vorzu
beugen (z. B. durch Anbringung von Abschirmungen 
und speziellen Löscheinrichtungen, Erlaß von Arbeits
schutz- und Brandschutzinstruktionen).“

§5

Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.

Berlin, den 21. Juni 1971

Der Minister 
für Schwermaschinen- und Anlagenbau

Z i m m e r m a n n

Hinweis auf Veröffentlichungen im Sonderdrude des Gesetzblattes 
der Deutschen Demokratischen Republik
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